
Allgemeinen Vertragsbedingungen 
der BSH Tür‐ und Torautomatik GmbH 

§ 1  Geltungsbereich
1. Diese Vertragsbedingungen gelten ausschließlich. Abweichende oder entgegenstehende
Bedingungen werden von uns nicht anerkannt, sofern wir diesen nicht ausdrücklich schriftlich
zugestimmt haben. 
2. Diese  Vertragsbedingungen  gelten  auch  für  alle  zukünftigen Geschäfte  zwischen  den
Parteien  sowie  auch  dann,  wenn  wir  in  Kenntnis  abweichender  oder  entgegenstehender 
Bedingungen die Lieferung der Ware, die Montage oder Wartung/Reparatur durchführen.
3. Diese  Allgemeinen  Vertragsbedingungen  gelten  nur  gegenüber  Unternehmern, 
juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich‐rechtlichen Sondervermögen im 
Sinne von § 310 Abs. 1 BGB. 
4. Alle  Vereinbarungen,  die  zwischen  uns  und  dem  Besteller  zwecks  Ausführung  dieses 
Vertrages getroffen werden, sind in diesem Vertrag schriftlich niedergelegt. 

§ 2  Angebot – Angebotsunterlagen
1. Ist  die  Bestellung  als  ein Angebot  im  Sinne  von  §  145  BGB  zu  qualifizieren,  sind wir 
berechtigt, dieses innerhalb einer Frist von zwei Wochen anzunehmen. 
2. An Abbildungen, Zeichnungen, Berechnungen und sonstigen Unterlagen behalten wir uns
Eigentums‐ und Urheberrechte vor. Dies gilt auch  für solche schriftlichen Unterlagen, die als 
„vertraulich“  bezeichnet  sind.  Sie  dürfen  Dritten  ohne  unsere  ausdrückliche  schriftliche 
Zustimmung nicht  zugänglich  gemacht werden. Der Besteller  ist  auf erste Anforderung  zur 
Rückgabe der oben genannten Gegenstände verpflichtet. 

§ 3  Preise – Zahlungsbedingungen
1. Unsere Preise verstehen sich ab Werk ausschließlich der Kosten für Verpackung, Montage
und Inbetriebnahme, soweit nicht ausdrücklich anders vereinbart. 
2. Die  gesetzliche Umsatzsteuer  ist  nicht  in  unseren  Preisen  eingeschlossen;  sie wird  in
gesetzlicher Höhe am Tag der Rechnungsstellung in der Rechnung gesondert ausgewiesen. 
3. Soweit sich aus der Auftragsbestätigung nicht anderes ergibt, ist der Kaufpreis innerhalb 
von 10 Tagen ab Rechnungsstellung netto ohne Skontoabzug zur Zahlung fällig.
4. Der  Besteller  ist  zur  Aufrechnung  nur  berechtigt,  insoweit  seine  Gegenansprüche 
unbestritten  oder  rechtskräftig  festgestellt  sind.  Zur  Geltendmachung  von 
Zurückbehaltungsrechten  ist  der  Besteller  nur  aufgrund  von  Gegenansprüchen  aus  dem 
gleichen Vertragsverhältnis berechtigt. 

§ 4  Lieferung/Lieferzeit
1. Soweit  sich  aus  der  Auftragsbestätigung  nichts  anderes  ergibt,  ist  die  Lieferung  „ab
Werk“ vereinbart. 
2. Liefertermine  und  Lieferfristen,  die  verbindlich  oder  unverbindlich  vereinbart werden 
können, sind schriftlich anzugeben. Lieferfristen beginnen mit dem Vertragsabschluss. 
3. Die  Einhaltung der  Lieferzeit  setzt  voraus, dass  alle  kaufmännischen und  technischen
Fragen  zwischen den Vertragsparteien  geklärt  sind und der Besteller  alle  ihm obliegenden 
Verpflichtungen, wie  z.B.  Stellung  fehlerfreier  Produktionspläne,  Beibringung  behördlicher 
Genehmigungen oder die Leistung einer Anzahlung, erfüllt hat. Soweit dies nicht der Fall ist, 
verlängert sich die Lieferzeit angemessen, es sei denn, wir haben die Verzögerung zu vertreten. 
Die Einrede des nicht erfüllten Vertrages bleibt vorbehalten. 
4. Die  Einhaltung  der  Lieferzeit  steht  unter  dem  Vorbehalt  richtiger  und  rechtzeitiger
Selbstbelieferung.  Sich  abzeichnende  Verzögerungen  teilen  wir  dem  Besteller  sobald  als 
möglich mit.
5. Die Lieferzeit ist eingehalten, wenn die Ware bis zu ihrem Ablauf unser Werk verlassen
hat oder die Versandbereitschaft gemeldet  ist. Soweit eine Abnahme vereinbart  ist,  ist der 
Abnahmetermin maßgebend, hilfsweise die Meldung der Abnahmebereitschaft. 
6. Sofern  die  Voraussetzungen  von  Nr.  5.  vorliegen,  geht  die  Gefahr  eines  zufälligen 
Untergangs oder einer zufälligen Verschlechterung der Kaufsache  in dem Zeitpunkt auf den 
Besteller über, in dem dieser in Annahme‐ oder Schuldnerverzug geraten ist. 
7. Wir  haften  nach  den  gesetzlichen  Bestimmungen,  soweit  der  zugrundeliegende 
Kaufvertrag ein Fixgeschäft  im Sinn von § 286 Abs. 2 Nr. 4 BGB oder von § 376 HGB  ist. Wir
haften  auch  nach  den  gesetzlichen  Bestimmungen,  sofern  als  Folge  eines  von  uns  zu 
vertretenden Lieferverzugs der Besteller berechtigt ist, geltend zu machen, dass sein Interesse 
an der weiteren Vertragserfüllung in Fortfall geraten ist. 
8. Wir haften ferner nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der Lieferverzug auf einer 
von uns zu vertretenden vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Vertragsverletzung beruht; ein 
Verschulden  unserer  Vertreter  oder  Erfüllungsgehilfen  ist  uns  zuzurechnen.  Sofern  der 
Lieferverzug auf einer von uns zu vertretenden grob fahrlässigen Vertragsverletzung beruht, ist 
unsere Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden 
begrenzt. 
9. Wir  haften  auch  dann  nach  den  gesetzlichen  Bestimmungen,  soweit  der  von  uns  zu
vertretende Lieferverzug auf der schuldhaften Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht 
beruht;  in  diesem  Fall  ist  aber  die  Schadensersatzhaftung  auf  den  vorhersehbaren, 
typischerweise eintretenden Schaden begrenzt. 

§ 5  Montage‐, Wartungs‐ und Reparaturbedingungen
1. Im  Fall  der  Montage,  Wartung  oder  Reparatur  durch  uns  hat  der  Besteller  auf
besondere  Schwierigkeiten  beim  firmeninternen  Transport,  der  Entladung  und  den
eigentlichen  Arbeiten  hinzuweisen.  Zur  Entladung  stellt  der  Besteller  vorhandene
Gerätschaften  und  Personal  auf  eigene  Kosten  zur Verfügung. Die Abladung muss  nach
angemessener  Ankündigung  auch  außerhalb  der  üblichen  Geschäftszeiten  ermöglicht
werden.
2. Der Besteller übernimmt die Gewähr für die notwendige Tragfähigkeit des Bodens.
3. Der  Besteller  stellt  auf  eigene  Kosten  Heizung,  Beleuchtung,  Strom,  Wasser
einschließlich  der  erforderlichen  Anschlüsse  bereit. Dem  Monteur  ist  die  kostenlose
Nutzung von  Internet, Telefon und Telefaxgerät zur montagebedingten Kontaktaufnahme
erlaubt.
4. § 4 gilt für Montage‐, Reparatur‐ und Wartungsfristen entsprechend.

§ 6  Mängeluntersuchung ‐ Mängelhaftung
1. Voraussetzung für jegliche Mängelansprüche des Bestellers ist dessen ordnungsgemäße
Erfüllung aller nach § 377 HGB geschuldeten Untersuchungs‐ und Rügeobliegenheiten. 
2. Bei Mängeln der Ware haben wir nach unserer Wahl das Recht auf Nacherfüllung in Form 
der Mangelbeseitigung oder Lieferung einer mangelfreien Sache. Wir tragen die notwendigen 
Aufwendungen zum Zweck der Mangelbeseitigung, insbesondere Transport‐, Wege‐, Arbeits‐ 
und Materialkosten, soweit sich diese nicht dadurch erhöhen, dass die Kaufsache nach einem 
anderen Ort als dem Erfüllungsort verbracht wurde. 
3. Bei Fehlschlagen der Nacherfüllung ist der Besteller berechtigt, den Kaufpreis zu mindern 
oder vom Vertrag zurückzutreten.

4. Wir  haften  nach  den  gesetzlichen  Bestimmungen,  sofern  der  Besteller 
Schadensersatzansprüche  geltend  macht,  die  auf  Vorsatz  oder  grober  Fahrlässigkeit, 
einschließlich von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit unserer Vertreter oder Erfüllungsgehilfen 
beruhen.  Soweit  uns  keine  vorsätzliche  Vertragsverletzung  angelastet  wird,  ist  die 
Schadensersatzhaftung  auf  den  vorhersehbaren,  typischerweise  eintretenden  Schaden 
begrenzt. 
5. Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern wir schuldhaft eine wesentliche
Vertragspflicht  verletzen;  auch  in  diesem  Fall  ist  aber  die  Schadensersatzhaftung  auf  den
vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt. 
6. Soweit dem Besteller im Übrigen wegen einer fahrlässigen Pflichtverletzung ein Anspruch

auf  Ersatz  des  Schadens  statt  der  Leistung  zusteht,  ist  unsere  Haftung  auf  Ersatz  des 

vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schadens begrenzt. 

7. Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit 

bleibt unberührt; dies gilt auch für die zwingende Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz. 

8. Soweit nicht vorstehend etwas Abweichendes geregelt, ist die Haftung ausgeschlossen.

9. Die  Verjährungsfrist  für  Mängelansprüche  beträgt  2  Jahre,  gerechnet  ab 

Gefahrenübergang.  Dies  gilt  nicht,  soweit  die  Kaufsache  üblicherweise  für  ein  Bauwerk 

verwendet wird und den Mangel verursacht hat. 

10. Die Verjährungsfrist im Fall eines Lieferregresses bleibt unberührt.

§ 7  Gesamthaftung
1. Jede  weitergehende  Haftung  auf  Schadensersatz  als  in  §  6  vorgesehen,  ist  ‐  ohne
Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruchs  ‐ ausgeschlossen. Dies gilt 
insbesondere  für  Schadensersatzansprüche  aus  Verschulden  bei  Vertragsabschluss, wegen 
sonstiger Pflichtverletzungen oder wegen deliktischer Ansprüche auf Ersatz von Sachschäden 
gemäß § 823 BGB. 
2. Die Begrenzung nach Nr. 1 gilt auch, soweit der Besteller anstelle eines Anspruchs auf
Ersatz des Schadens, statt der Leistung Ersatz nutzloser Aufwendungen verlangt.
3. Soweit  der  Schaden  durch  eine  vom  Besteller  für  den  betreffenden  Schadenfall 
abgeschlossene Versicherung  (ausgenommen Summenversicherung) gedeckt  ist, haften wir 
nur für etwaige damit verbundene Nachteile des Bestellers, z. B. höhere Versicherungsprämien 
oder Zinsnachteile bis zur Schadenregulierung durch die Versicherung. 
4. Soweit die Schadensersatzhaftung uns gegenüber ausgeschlossen oder eingeschränkt ist,
gilt  dies  auch  im  Hinblick  auf  die  persönliche  Schadensersatzhaftung  unserer Mitarbeiter, 
Vertreter und Erfüllungsgehilfen. 

§ 8  Eigentumsvorbehalt 
1. Die von uns gelieferte Ware/Bau‐ oder Reparaturmaterial bleibt unser Eigentum, bis der
Besteller  sämtliche  Forderungen  aus  der  Geschäftsverbindung  beglichen  hat.  Bei 
Vertragsverletzungen des Bestellers,  einschließlich  Zahlungsverzug,  sind wir berechtigt,  die 
Ware zurückzunehmen. In der Zurücknahme der Kaufsache durch uns liegt kein Rücktritt vom 
Vertrag. Wir  sind  zur  Verwertung  der  Kaufsache  befugt.  Der  Verwertungserlös  ist  auf  die 
Verbindlichkeiten des Bestellers – abzüglich angemessener Verwertungskosten – anzurechnen. 
2. Der  Besteller  hat  die  Ware  pfleglich  zu  behandeln,  angemessen  gegen  Zerstörung, 
Beschädigung und Verlust zu versichern und, soweit erforderlich, zu warten. Der Besteller tritt 
an uns die Forderungen aus dem Versicherungsvertrag wegen Zerstörung, Beschädigung oder 
den Verlust des Kaufgegenstandes zur Sicherung ab. 
3. Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat uns der Besteller unverzüglich zu 
benachrichtigen, damit wir Klage gemäß § 771 ZPO erheben können. Soweit der Dritte nicht in 
der Lage ist, uns die gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten einer Klage gemäß § 771 ZPO 
zu erstatten, haftet der Besteller für den uns entstandenen Ausfall. 
4. Der  Besteller  hat  das  Recht  zur  Weiterveräußerung  der  unter  Eigentumsvorbehalt 
stehenden  Ware  im  gewöhnlichen  Geschäftsverkehr.  Er  tritt  alle  Forderungen  aus  einer 
solchen Weiterveräußerung, gleich ob diese vor oder nach einer evtl. Verarbeitung der unter 
Eigentumsvorbehalt  gelieferten Ware  erfolgt,  an  uns  ab. Unbesehen  unserer Befugnis,  die 
Forderung selbst einzuziehen, bleibt der Besteller auch nach der Abtretung zum Einzug der 
Forderung ermächtigt.  In diesem Zusammenhang verpflichten wir uns, die Forderung nicht 
einzuziehen,  solange und  soweit der Besteller  seinen Zahlungsverpflichtungen nachkommt, 
kein Antrag auf Eröffnung eines  Insolvenz‐ oder ähnlichen Verfahrens gestellt  ist und keine 
Zahlungseinstellung vorliegt. Ist aber dies der Fall, so können wir verlangen, dass der Besteller 
uns  die  abgetretenen  Forderungen  und  deren  Schuldner  bekannt  gibt,  alle  zum  Einzug 
erforderlichen Angaben macht, die dazugehörigen Unterlagen aushändigt und den Schuldnern 
(Dritten) die Abtretung mitteilt. 
5. Die Verarbeitung oder Umbildung der Kaufsache durch den Besteller wird stets für uns
vorgenommen.  Wird  die  Kaufsache  mit  anderen,  uns  nicht  gehörenden  Gegenständen 
verarbeitet, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes 
der  Kaufsache  (Faktura‐Endbetrag,  einschließlich  UmSt)  zu  den  anderen  verarbeiteten
Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung. Für die durch Verarbeitung entstehende Sache gilt im 
Übrigen das Gleiche wie für die unter Vorbehalt gelieferte Kaufsache. 
6. Wird  die  Kaufsache  mit  anderen,  uns  nicht  gehörenden  Gegenständen  untrennbar 
vermischt, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache  im Verhältnis des Wertes 
der  Kaufsache  (Faktura‐Endbetrag,  einschließlich  UmSt)  zu  den  anderen  vermischten 
Gegenständen zum Zeitpunkt der Vermischung. Erfolgt  die  Vermischung  in  der Weise,  dass 
die Sache des Kunden als Hauptsache anzusehen  ist, so gilt als vereinbart, dass der Besteller 
uns  anteilmäßig  Miteigentum  überträgt.  Der  Besteller  verwahrt  das  so  entstandene 
Alleineigentum oder Miteigentum für uns. 
7. Der Besteller tritt uns auch die Forderungen zur Sicherung unserer Forderungen gegen 
ihn ab, die durch die Verbindung der Kaufsache mit einem Grundstück gegen einen Dritten 
erwachsen. 
8. Insoweit die oben genannten Sicherheiten die zu sichernden Forderungen um mehr als
10% übersteigen, sind wir verpflichtet, die Sicherheiten nach unserer Auswahl auf Verlangen
des Bestellers freizugeben. 

§ 9  Gerichtsstand – Erfüllungsort – anzuwendendes Recht
1. Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit diesem Vertrag ist
unser Hauptgeschäftssitz. Wir sind aber berechtigt, auch an dem Hauptsitz des Bestellers zu 
klagen oder nach unserer Wahl an jedem Gericht, das nach nationalem oder internationalem
Recht zuständig sein kann. 
2. Wenn  sich  aus  der Auftragsbestätigung  nichts  anderes  ergibt,  ist  unser Geschäftssitz
Erfüllungsort. 
3. Es  gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland; die Geltung des UN‐Kaufrechts  ist 
ausgeschlossen. 


